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COLTENE Holding AG, Feldwiesenstrasse 20, 9450 Altstätten

 

 

 

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre 
der COLTENE Holding AG 

 

 

Freitag, 14. September 2018, 10:00 Uhr (Türöffnung um 09:30 Uhr) 
Hotel Seedamm Plaza, Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ 

 

 

 

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 
 

 
1. Traktandum 1: Ordentliche Kapitalerhöhung im Maximalbetrag von CHF 75 000 durch Ausgabe 

von maximal 750 000 neuen Namenaktien  
 
Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung eine ordentliche Kapitalerhöhung 
zum Zweck der Finanzierung eines Teils der geplanten Akquisition der Unternehmensgruppen SciCan in 
Toronto/Kanada und Micro-Mega in Besançon/Frankreich (gehalten von der DentalDrives GmbH in Leut-
kirch/Deutschland, welche ebenfalls Teil der geplanten Akquisition ist). Die beantragte Kapitalerhöhung soll 
mittels eines Bezugsrechtsangebots und gemäss den folgenden Bedingungen durchgeführt werden: 
 
1. Erhöhung des Aktienkapitals in einem noch zu bestimmenden Betrag von höchstens CHF 75 000, durch die 

Ausgabe von höchstens 750 000 voll zu liberierenden Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert 
von je CHF 0.10 zu einem Ausgabebetrag von je CHF 0.10. Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, die Kapital-
erhöhung im gesamten Umfang des mittels Bezugsrechtsausübung gezeichneten Kapitals durchzuführen. 
 

2. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, den Bezugspreis pro Namenaktie festzulegen. 
 

3. Die auszugebenden Namenaktien werden ab Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister, das 
heisst für das volle Geschäftsjahr 2018, dividendenberechtigt sein. 
 

4. Die Rechte aus den neu auszugebenden Namenaktien (insbesondere die Stimmrechte) entstehen erst 
mit Eintragung im Handelsregister beziehungsweise mit Eintragung im Aktienregister. 
 

5. Die auszugebenden Namenaktien werden keine Vorrechte haben. 
 

6. Die Einlagen für die auszugebenden Namenaktien sind in Geld zu leisten. 
 

7. Sachübernahmen (auch beabsichtigte Sachübernahmen) sind keine geplant. 
 

8. Die auszugebenden Namenaktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen gemäss § 4 der Statuten 
der Gesellschaft. 
 

9. Die Bezugsrechte der Aktionäre werden indirekt durch die Zürcher Kantonalbank, welche die Namenak-
tien zeichnet, gewahrt. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die weiteren Modalitäten für die Ausübung 
der Bezugsrechte festzulegen. Namenaktien, für welche das Bezugsrecht gewahrt, aber nicht ausgeübt 
wurde, können vom Verwaltungsrat zu Marktbedingungen verkauft oder anderweitig im Interesse der 
Gesellschaft verwendet werden. 
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Ein zustimmender Beschluss der Aktionäre soll unter der aufschiebenden Bedingung stehen, dass die ausseror-
dentliche Generalversammlung auch den Anträgen des Verwaltungsrates unter Traktandum 2 und Trak-
tandum 3 zustimmt. 
 
Erläuterungen 
 
Der beantragte Maximalbetrag der Kapitalerhöhung sowie die maximale Anzahl der neu auszugebenden Ak-
tien wird vom Verwaltungsrat kurz vor der ausserordentlichen Generalversammlung festgelegt und öffentlich 
publiziert. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die beantragte Zahl der maximal neu auszugebenden Aktien so 
festzulegen, dass auf Basis des Bezugspreises ein Bruttoerlös von rund CHF 62 500 000 erzielt wird. 
 
Jeder Aktionär erhält anteilsmässig Rechte zum Bezug neuer Aktien zum Bezugspreis. Der Bezugspreis für die 
neuen Aktien wird nach dem Ende der Bezugsrechtsausübungsfrist in einem Bookbuilding-Verfahren, basie-
rend auf dem so ermittelten Marktpreis der Aktien, festgelegt (Bezugsrechtsemission zum Marktpreis). Es fin-
det kein Bezugsrechtshandel statt. 

 
Die Bezugsrechtsemission wird voraussichtlich wenige Tage nach der ausserordentlichen Generalversammlung 
lanciert werden. Die Aktionäre werden zu gegebener Zeit von ihrer Depotbank über die Bezugsrechtsemission 
informiert werden und sind gebeten, gemäss den von der Depotbank zu erhaltenden Anweisungen zu verfah-
ren. Aktionäre, welche Aktien in Form physischer Zertifikate halten, werden vom Aktienregister informiert und 
sind gebeten, gemäss den Anweisungen des Aktienregisters zu verfahren. 
 
Die Erhöhung des ordentlichen Aktienkapitals ist vom Verwaltungsrat innerhalb von drei Monaten durchzu-
führen (Art. 650 Abs. 1 OR). Wird die Kapitalerhöhung nicht innerhalb dieser Frist ins Handelsregister eingetra-
gen, so fällt der Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung dahin (Art. 650 Abs. 3 OR). 

 

2. Traktandum 2: Schaffung von Genehmigtem Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 115 000 
durch Ausgabe von maximal 1 150 000 neuen Namenaktien 
 
Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung für den Fall, dass der Antrag des 
Verwaltungsrates unter Traktandum 1 von den Aktionären gutgeheissen wird, ihn durch Erweiterung der Sta-
tuten um einen neuen § 3 Abs. 9 zu ermächtigen, das Aktienkapital jederzeit bis zum 13. September 2020 im 
Maximalbetrag von CHF 115 000 durch Ausgabe von höchstens 1 150 000 vollständig zu liberierenden Namen-
aktien der Gesellschaft mit Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen (genehmigte Kapitalerhöhung). 
 
Der Text der beantragten Statutenänderung lautet wie folgt: 
 
§ 3 Abs. 9 (neu) 
 
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 13. September 2020 das Aktienkapital im Maximalbetrag 
von CHF 115 000 durch Ausgabe von höchstens 1 150 000 voll zu liberierenden Namenaktien von je CHF 0.10 
Nennwert zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die neu auszugebenden Namenaktien unter-
liegen den Eintragungsbeschränkungen von § 4 der Statuten. Der Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien, de-
ren Ausgabebetrag und Bezugspreis, die Art der Einlagen und der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung wer-
den vom Verwaltungsrat bestimmt. Das genehmigte Aktienkapital ist ausschliesslich für die Akquisition der Un-
ternehmensgruppe SciCan in Toronto/Kanada zu verwenden. Dabei ist der Verwaltungsrat dazu ermächtigt, 
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und den Verkäufern der Unternehmensgruppe SciCan in 
Toronto/Kanada zuzuweisen.  
 
Der Rest von § 3 der Statuten bleibt unverändert. 
 
Ein zustimmender Beschluss der Aktionäre soll unter der aufschiebenden Bedingung stehen, dass die ausseror-
dentliche Generalversammlung auch den Anträgen des Verwaltungsrates unter Traktandum 1 und Trak-
tandum 3 zustimmt. 

 
Erläuterungen 

 
Das genehmigte Kapital ermöglicht es, einen weiteren Teil der geplanten Akquisition der Unternehmens-
gruppe SciCan in Toronto/Kanada zu finanzieren. Die neu geschaffenen Namenaktien werden ausschliesslich 



 

 Seite 3 / 4 

den Verkäufern ausgegeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre soll daher ausge-
schlossen werden. 

 

3. Traktandum 3: Wahl eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitglieds 
 
Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung für den Fall, dass die Anträge des 
Verwaltungsrates unter Traktandum 1 und Traktandum 2 von den Aktionären gutgeheissen werden, die Wahl 
von Frau Allison Zwingenberger mit Wohnsitz in Davis, Kalifornien, USA, in den Verwaltungsrat bis zum Ab-
schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 
 
Ein zustimmender Beschluss der Aktionäre soll unter der aufschiebenden Bedingung stehen, dass die ausseror-
dentliche Generalversammlung auch den Anträgen des Verwaltungsrates unter Traktandum 1 und Trak-
tandum 2 zustimmt.  
 
Bedingung für die Wahl von Frau Allison Zwingenberger ist sodann der Vollzug des Transaktionsvertrags zwi-
schen der COLTENE Holding AG und den Verkäufern Arno Holding S.à.r.l. und Herrn Stefan Helsing vom 
25. Juni 2018 betreffend die Akquisition der Unternehmensgruppen SciCan in Toronto/Kanada und Micro-
Mega in Besançon/Frankreich. 

 

4. Traktandum 4: Statutenänderung 
 
Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, § 32 der Statuten (Bestimmung 
betreffend die Sacheinlage / Sachübernahme der Gurit-Heberlein AG aus dem Jahr 2005) inklusive der Über-
schrift "IX. Sacheinlagen und Sachübernahmen" zu streichen. 
 
Erläuterungen 
 
Art. 628 Abs. 4 OR sieht vor, dass die Generalversammlung Bestimmungen der Statuten über Sacheinlagen 
oder Sachübernahmen nach zehn Jahren aufheben kann. Die beantragte Streichung von § 32 der Statuten soll 
dazu dienen, die Gesellschaftsstatuten übersichtlich und konzis zu halten. 

 
 
 
 
 

Administrative Hinweise 
 

Vertretungsvollmachten 
Gemäss § 10 der Statuten kann ein Aktionär seine Aktien an der Generalversammlung selbst vertreten oder sich 
durch einen Dritten mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen (Ausfüllen des Anmelde- und Vollmachtsformu-
lars). Zudem können sich Aktionäre durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, 
Herrn Dr. iur. Michael Schöbi, Rechtsanwalt, Erlenweg 15, 9450 Altstätten, vertreten lassen (Ausfüllen des An-
melde- und Vollmachtsformulars). 
 

Benutzung der Onlineplattform von ShareCommService AG 
Die COLTENE Holding AG bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform von 
ShareCommService AG (Indirect Voting System – IDVS) zu registrieren und die Zutrittskarten elektronisch zu bestel-
len oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung bis zum 
Weisungsschluss am 12. September 2018, 12.00 Uhr, zu erteilen. 
 
Um künftig die Einladung zur Generalversammlung nur noch per E-Mail zu erhalten, steht den Aktionären auf die-
ser Plattform ein Formular zum Download zur Verfügung, das unterzeichnet zu retournieren ist. 
Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den Zugangsdaten auf dem 
beiliegenden Anmelde- und Vollmachtsformular ein persönliches IDVS-Konto eröffnen. Aktionäre, welche bereits 
über ein IDVS-Konto verfügen, können sich mit ihren persönlichen Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwort) 
anmelden und mit den Codes auf dem beiliegenden Anmelde- und Vollmachtsformular die ausserordentliche GV 
2018 der COLTENE Holding AG ihrem Account hinzufügen. Sollten Sie Fragen dazu haben, finden Sie die Kontaktin-
formationen für den Support auf der Startseite der Plattform. 
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Aktienregister 
Aktionäre, die bis am 10. September 2018 im Aktienregister eingetragen werden, sind stimmberechtigt. Zwischen 
dem 11. September 2018 und dem 17. September 2018 erfolgen keine Aktienregistereinträge. Im Falle der Austra-
gung von Aktien aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Aktienbestand aus dem Aktienregister vor der Gene-
ralversammlung, ist der Aktionär für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Die ihm zugestellte Zutrittskarte 
und das Stimmmaterial sind deshalb vor der Generalversammlung am Schalter des Aktienbüros berichtigen zu las-
sen. 
 
 
 
 
Altstätten, 24. August 2018 
 
 
Für den Verwaltungsrat der COLTENE Holding AG 
 
 
Der Präsident 
 
Nick Huber 


